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A)	S atzungen, Verordnungen und 
	 Bekanntmachungen 
	 der Region Hannover und der
	L andeshauptstadt Hannover

	R egion Hannover

	 Bekanntgabe des Ergebnisses der Vorprüfung gem. 
§ 6 des Nds. Gesetzes über die Umweltverträglich-
keitsprüfung (NUVPG) 

Die Region Hannover - Fachbereich Verkehr - hat bei mir 
die Planfeststellung für den Neubau eines Radwegs bei 
Mardorf im Zuge der Kreisstraße 347 (Stadt Neustadt) 
gem. § 38 Niedersächsisches Straßengesetz beantragt.
Für das Vorhaben ist eine Vorprüfung gem. § 5 NUVPG 
i.V.m. lfd. Nr. 5 der Liste der UVP-pflichtigen Vorhaben 
erfolgt.
Die Vorprüfung hat ergeben, dass erhebliche nachteilige 
Umweltauswirkungen nicht zu erwarten sind. Ein Verfah-
ren zur Umweltverträglichkeitsprüfung wird daher nicht 
durchgeführt.
Diese Entscheidung ist nicht selbständig anfechtbar.
                                                       
Hannover, den 17.08.2015

Region Hannover  
Der Regionspräsident

Im Auftrage
Todtenhausen

	 Jahresabschluss 2014 der Hannoversche Informa- 
tionstechnologien AöR (HannIT)

Der Verwaltungsrat der Hannoversche Informationstech-
nologien AöR (HannIT) hat in seiner Sitzung am 23. Juni 
2015 folgende Beschlüsse gefasst:
1.	 Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 samt 

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2014 wird gemäß 
§ 5 Abs. 3 Buchst. d) der Satzung festgestellt.

2.	 Dem Vorstand wird gemäß § 5 Abs. 3 Buchst. f) der 
Satzung Entlastung erteilt.

3.	 Der Jahresüberschuss 2014 in Höhe von insgesamt  
€ 42.963,47 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Nach dem abschließenden Ergebnis der bei HannIT 
durchgeführten Prüfung hat die Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft Deloitte & Touche GmbH mit Datum vom  
3. Juni 2015 den folgenden uneingeschränkten Bestäti-
gungsvermerk erteilt:
„Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, 
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter 
Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der 
Hannoversche Informationstechnologien AöR, Hannover, 
für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 
2014 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von 
Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen 
handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden 
Bestimmungen der Satzung liegen in der Verantwortung 
des Vorstands der Anstalt. Unsere Aufgabe ist es, auf der 
Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Be-
urteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung 
der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.
Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung auf der Grund-
lage der §§ 147, 157 NKomVG nach § 317 HGB unter 
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer fest-
gestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab-
schlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung 
so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten 
und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den 
Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht 

vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertrags-
lage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit 
erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlun-
gen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und 
über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Anstalt 
sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksich-
tigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des 
rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems 
sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jah-
resabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis 
von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Be-
urteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und 
der wesentlichen Einschätzungen des Vorstands sowie die 
Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unse-
re Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere 
Beurteilung bildet.
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss 
der Hannoversche Informationstechnologien AöR, Han-
nover, den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden 
Bestimmungen der Satzung und vermittelt unter Beach-
tung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Anstalt. Der La-
gebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, ver-
mittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der 
Anstalt und stellt die Chancen und Risiken der zukünfti-
gen Entwicklung zutreffend dar.
Der Jahresabschluss, der Lagebericht und die Buchfüh-
rung entsprechen nach pflichtgemäßer Prüfung den 
Rechtsvorschriften. Die Geschäftsführung erfolgt ord-
nungsgemäß. Die Entwicklung der Vermögens-, Finanz- 
und Ertragslage, der Liquidität und der Rentabilität ist 
nicht zu beanstanden. Die kommunale Anstalt wird wirt-
schaftlich geführt.“
Das Rechnungsprüfungsamt der Region Hannover hat 
keine ergänzenden Bemerkungen zum Prüfungsbericht. 
Lagebericht, Jahresabschluss und Bestätigungsvermerk 
der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft liegen im Anschluss 
an diese Veröffentlichung an sieben Tagen im Geschäfts-
zimmer der HannIT, Hildesheimer Str. 20, 30169 Hanno-
ver, zur Einsichtnahme öffentlich aus.

Hannover, den 23. Juni 2015

Hannoversche Informationstechnologien AöR
Torsten Sander

Vorstand

	L andeshauptstadt Hannover
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B)	�SATZUNGEN   UND  BEKANNTMACHUNGEN 
DER  STÄDTE  UND  GEMEINDEN

1.	S tadt Pattensen

	 Bebauungsplan Nr. 215 „Nahversorgungszentrum 
Schulenburg“ Ortschaft Schulenburg; Beschluss 
über den Bebauungsplan gem. § 10 Baugesetzbuch 
(BauGB

Aufgrund des § 1 Abs. 3 und des § 10 BauGB und auf-
grund der §§ 10 und 58 des Niedersächsischen Kommu-
nalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Pattensen in 
seiner Sitzung am 26. 02. 2015 den Bebauungsplan Nr. 215 
„Nahversorgungszentrum Schulenburg“ als Satzung und 
die Begründung beschlossen.
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Der Bebauungsplan Nr. 215 „Nahversorgungszentrum 
Schulenburg“ ist nach § 8 Abs. 2 Satz 1 BauGB aus dem 
Flächennutzungsplan entwickelt. Er bedarf daher nicht 
der Genehmigung der höheren Verwaltungsbehörde nach 
§ 10 Abs. 2 BauGB.
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans 
liegt in der Ortslage von Schulenburg auf der Nordseite 
der Hauptstraße (K 204). Er erfasst einen rd. 24 m breiten 
Streifen an der Westseite des Grundstücks Hauptstraße 
Nr. 28, das nach Norden anschließende Flurstück 258/10, 
Flur 3, Gemarkung Schulenburg, und den angrenzenden 
Abschnitt der Hauptstraße. Er ist im nebenstehenden Kar-
tenausschnitt verdeutlicht.

Interessierte können den Bebauungsplan Nr. 215 „Nah-
versorgungszentrum Schulenburg“ und die Begründung 
dazu in der Stadtverwaltung im Verwaltungsgebäude, 
Walter-Bruch-Straße 1, in Pattensen während der Sprech-
zeiten einsehen und über deren Inhalt Auskunft verlangen.
Hinweise:
Eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche 
Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Form-
vorschriften, eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 
BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über das 
Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungs-
plans und nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche 
Mängel des Abwägungsvorgangs werden unbeachtlich, 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekannt-
machung schriftlich gegenüber der Stadt Pattensen unter 
Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts 
geltend gemacht worden sind.
Die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 
des BauGB über die Entschädigung von durch den Bebau-
ungsplan eintretenden Vermögensnachteilen sowie über 
die Fälligkeit und das Erlöschen entsprechender Entschä-
digungsansprüche sind zu beachten. 
Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan Nr. 
215 „Nahversorgungszentrum Schulenburg“ in Kraft.

Pattensen, den 18.08.2015

Stadt Pattensen
Die Bürgermeisterin

In Vertretung 
Müller

Erster Stadtrat 


